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Der angekündigte Drive-in Ostermarkt  
kann aufgrund der aktuellen Bestimmungen nicht stattfinden! 

Festtags-Menü der Todtmooser Wirte 2021 

Vitello Tonnato 
~Ratsstüble~ 

Hotel und Restaurant Ratsstüble, Bergleweg 1, 79682 Todtmoos
****************************************** 

Flan vom grünen Spargel mit Lachs im Sesammantel 
~Antico Mulino~ 

Restaurant Antico Mulino, Kirchbergstraße 25, 79682 Todtmoos
****************************************** 

Cremesuppe vom Bärlauch 
~Romantisches Schwarzwaldhotel~ 

Romantisches Schwarzwaldhotel, Alte Dorfstraße 29, 79682 Todtmoos
****************************************** 

Kaninchenragout und Perlhuhn Brust mit Sellerie-Püree und Gnocchi 
~Hotel Rößle~ 

Hotel Rößle, Kapellenweg 2, 79682 Todtmoos
****************************************** 

Rhabarber Tiramisu 
~Gersbacher Hof~ 

Genusshotel Gersbacher Hof, Hochkopfstrasse 8, 79682 Todtmoos
****************************************** 

Osterüberraschung 
~Café Bockstaller~ 

Cafè und Konditorei Bockstaller, Hohwehraweg 3, 79682 Todtmoos 

Abholung im Hotel Rößle am 03.04./04.04./05.04.21 von 11:30 Uhr bis 18:00 Uhr 
Zur Abholung oder Lieferung am Samstag, 03.04.2021, 
Ostersonntag 04.04.2021 und Ostermontag 05.04.2021. 

Preis pro Person EUR 45,00. 
  

Bestellung unter 07674 90660 oder info@hotel-roessle.de möglich bis zum Vortag 18.00 Uhr des Bestelltages. 
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Polizeiposten St. Blasien 07672/922280
Muchenländerstr. 2
Montag, Mittwoch, Freitag 7:30 - 17:00 Uhr
Dienstag + Donnerstag 7:30 - 20:00 Uhr

Außerhalb der Dienstzeiten des  
Polizeipostens St. Blasien:
Polizeirevier Bad Säckingen 07761/9340

Feuerwehr/Rettungsdienst 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117

Gift-Notruf Freiburg 0761/2 70-43 61

Zahnärztlicher Notdienst  0180 322 255 530

Wichtige Telefonnummern und Öffnungzeiten

Notfallversorgung im Spital Waldshut
Internistische Notfallversorgung 
Chirurgische Notfallversorgung 
Gynäkologische Notfallversorgung 
Geburtshilfliche Notfallversorgung
Urologische Notfallversorgung
Sie erreichen das Spital Waldshut an allen Tagen 
rund um die Uhr unter Telefon  07751/85-0

Gemeindeverwaltung 
St.-Blasier-Straße 2 07674/8 48-0
Telefax: 07674/8 48-33
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag    8:30  - 11:30 Uhr
Dienstag 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 14:00 - 16:00 Uhr
Zentrale E-Mail-Anschrift für alle Abteilungen der 
Verwaltung: sekretariat@todtmoos.net
Weitere E-Mail-Anschriften  der Mitarbeiter der 
Verwaltung: www.todtmoos.net

Hochschwarzwald Tourismus GmbH
Tourist-Information Todtmoos
Wehratalstr. 19
79682 Todtmoos 

Wir sind für Sie da: 
Montag bis Freitag       9:00 Uhr - 17:00 Uhr

Kontakt:
Telefon:    +49(0)7652 / 12068540 
Fax:           +49(0)7652 / 120689549

Freibad „Aqua Treff“ 
 0171/7774117
Montag                             geschlossen
Dienstag  - Sonntag        geschlossen
letzter Einlass eine Stunde vor Badeschluss 

Bei schlechtem Wetter:
Montag                                geschlossen
Dienstag – Sonntag         geschlossen
letzter Einlass eine Stunde vor Badeschluss

Revierleiter Forstrevier Todtmoos
Georg Freidel 
Telefon:  077628033825
Handy:  0 1736244791
E-Mail: Georg.Freidel@landkreis-waldshut.de 

Bauhof 
 07674/9 20 99-48
Telefax: 07674/9 20 99-49
Telefonisch am besten 
zu erreichen: 07:30 und 14:00 Uhr
Notfallbereitschaft außerhalb 
der Dienstzeiten:
Bauhofleiter Siegfried Opfer 
Handy: 0175/7 22 53 96

Kläranlage 
Vordertodtmoos 07674/9 20 99-46
Telefax: 07674/9 20 99-47
Klärwärter Walter Waßmer  01757225390.

Wasserversorgung 
Wassermeister Wolfgang Paul 07674/83 72
Handy 0175/7 22 53 92
bzw.   07674/9 20 69 78
Recyclinghof
Mittwoch 14:00 - 17:00 Uhr
Freitag 15:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:00 - 14:00 Uhr

Ökumenische öffentliche Bücherei
Grüntalstraße 2 (Pfarrzentrum)1. OG
  07674/92 08 82
Öffnungszeiten:
Montag 17:00  - 18:30 Uhr
Freitag geschlossen

Landratsamt Waldshut 07751/86 -0

Öffnungszeiten:
Montag u. Dienstag 08:30 - 12:30 Uhr
  13:30 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag (durchgehend) 08:30 - 15:30 Uhr 
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr

Müllabfuhr 07751/865432
Hotline Abfuhr Gelbe Säcke 0800/1223255

Primacom 
Kabelbetriebsgesellschaft mbH Co. KG 
Region Südwest - Haifa Allee 2 
- 55128 Mainz 03025/777777
E-mail: kundendienst@primacom.de 
Internet: www.primacom.de 

EnergieDienst AG
Service-Nummer 07623/921200
Störungs-Nummer 07623/921818

Verbraucherzentrale
Infotelefon (0,12 Euro/Minute) 0711/66 91 10
Montag bis Donnerstag 10:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 14:00 Uhr

Soziale Dienste
„Tauschbörse“ Kinderleicht 
der Trachtenkapelle Todtmoos
im ehemaligen Hauptschulgebäude, Jägermatt 1, 
oberer Eingang

Öffnungszeiten: 
Mittwoch & Donnerstag  10:00 bis 17:00 Uhr
Freitag:  10:00 bis 18:00 Uhr.

Sozialstation St. Blasien
Dorfhelferin-Einsatzleitung:  07751/91999-44
  mobil 0151/27654300
g.stessl@caritas-hochrhein.de
Montag - Freitag 08:00 - 09:00 Uhr

Ambulante Alten- und Krankenpflege, Haus-
wirtschaftliche Dienstleistungen, Betreuung 
dementer Menschen, Dorfhelferinnen, Essen 
auf Rädern, Hausnotruf
Montag–Freitag 8:30-12:30 Uhr

Blinden- und Sehbehindertenverein
Südbaden e.V., Freiburg
www.bsvsb.org 0761/36122

Caritasverband Hochrhein e.V. 
Waldshut-Tiengen 07672/48 18 82
Caritassozialdienst - Beratung in verschiedenen 
sozialen Belangen:(Petra Lohmann) Sprechstunde 
in St. Blasien in den Räumen der Sozialstation, 
Friedhofstraße 8, 1. Stock: 

mittwochs, 13:30  - 17:00 Uhr. Bei Bedarf sind 
Beratungen in Todtmoos jederzeit möglich.

Diakonisches Werk Hochrhein
Waldtorstraße 1a, 79761 Waldshut-Tiengen 
 07751/83 04-0
Beratungsgespräche nach Vereinbarung
Dienstst. Bad Säckingen 07761/5535890
  08:00  - 09:00 Uhr

DRK-Servicestelle SeniorInnen Bad Säckingen
(Hausnotruf, Mobilruf, HaushaltsService, Mobiler 
Sozialer Dienst, Fahrdienst, Behördengänge, 
Pflege, Arztfahrten)
Telefon: 07761/920124

Deutsche Rentenversicherung
Beratungsstelle Waldshut 07751/8 95 80

Hospizdienst e.V. 07751/8 01 10
oder  07755/13 33

Arbeiterwohlfahrt
St. Blasien  07672/44 33
Bad Säckingen,  07761/24 80
Waldshut,  07751/9 11 20

Beratungsstelle für alters- und behinderten-
gerechtes Wohnen 
des LK Waldshut 07741/91 35 44

Hausnotruf für Neuinteressenten
(Frau Kießler) 07743/93 38 13

bwlv Fachstelle Sucht Waldshut 
Abteilung Alkohol, 
Medikamente, Glücksspiel Tel: 07751/89668-0
Abteilung Jugend- und 
Drogenberatung Tel: 07751/89677-0
www.bw-lv.de

Sorgentelefon 
f. Erwachsene 07762/90 01
von 14:00  bis 23:00 Uhr 0800/1 11 01 11

Lerntherapeutische 
Kinder- u. Jugendhilfe e.V. 07672/48 13 48

Frauen- und Kinderschutzhaus 07751/35 53
Postfach 1224, 79742 Waldshut
E-Mail: frauenhaus@frauenhaus-wt.de

Offene Beratung „courage” 07741/808 22 77
Hauptstraße 42b, 79787 Lauchringen
E-Mail: courage@frauenhaus-wt.de
Internet: http://www.frauenhaus-wt.de

Kinder- und Jugendtelefon 0800/1 11 03 33

Sexueller Missbrauch - 
sexuelle Gewalt 07751/91 08 43
Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"

kostenlose Telefonnummer  08000/116 016

donum vitae 07751/89 82 37
Waldshut, Rheinstraße 8 0172/7 33 16 04
Schwangerschaftsberatungsstelle und Bera-
tungsstelle für gesetzliche Schwangerschaftskon-
fliktberatung 

Tierschutzverein Waldshut-Tiengen
Tierheim Steinatal 2 07741/684033
Handy Notruf-Nr. 0151/55414785

Kreismieterverein 
Waldshut e.V. Tel. u. Fax: 07751/37 90
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
  
An Ostern bleibt Ihre Küche kalt! 
Unsere Todtmooser Gastronomen kochen für Sie an Ostern ein Feiertags-Menü, wel-
ches keine Wünsche off en lässt. Jeder Gastronom gibt für Sie sein Bestes. Verwöhnen 
Sie sich und Ihre Familie an Ostern und unterstützen Sie gleichzeitig unsere Wirte, 
die auch in diesem Jahr nicht in ihre Räume zum Ostermahl einladen dürfen. Das 
Festtagsmenü können Sie am Samstag, Ostersonntag oder/und am Ostermontag 
abholen oder auch liefern lassen. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Appetit! Un-
seren Wirten sage ich DANKE für das Verwöhnmenü und wünsche ihnen viel Freude beim Kochen und Kre-
ieren und vor allem viel Erfolg! 
Unsere Marienstatue „Maria der Hoff nung“ lädt über die Osterzeit wieder zur Besinnung ein. Ab Donners-
tagabend bis Samstagabend wird sie in rotem Licht erstrahlen, als Zeichen der leidenden Mutter. Ab Sams-
tagnacht, zur Auferstehung, wechselt die Farbe wieder in weiß. Die Marienstatue darf gerne besucht wer-
den, bitte beachten sie aber den Abstand und das Versammlungsverbot. 
Ostern ist ein Fest der Hoff nung. „Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln“, hat der Theologe Dietrich Bon-
hoeff er einmal gesagt und den Menschen Hoff nung gegeben. Lassen Sie uns weiterhin diese schwierige 
Zeit gemeinsam meistern und zusammenhalten! 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Osterfest und frohe Festtage, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
Alles Liebe und Gute für Sie alle! 

Ihre 
Janette Fuchs 
Bürgermeisterin  

Ich wünsche Ihnen, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
auch im Namen des Gemeinderates 

und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Gemeinde Todtmoos ein schönes Osterfest. 

  

Ihre   
Janette Fuchs
Bürgermeisterin
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Informationen 
aus dem Rathaus

 

Gemeinde Todtmoos
Landkreis Waldshut

Bei der Gemeinde Todtmoos ist zum 1. September 2021
die Stelle als

Leiter der Finanzverwaltung/Kämmerer 
(m/w/d)

in Vollzeit zu besetzen. Die Vergütung richtet sich nach dem 
TVöD.

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
-  Leitung des Fachbereichs mit den Sachgebieten Kämmerei, 

Gemeindekasse, Steuern und Abgaben
-  Funktion als Fachbedienstete/r für das Finanzwesen  

(§ 116 II GemO)
-  Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes sowie der Jah-

resrechnung
-  Förder-, Zuschuss- und Zuwendungswesen
-  Kaufmännische Leitung der Eigenbetriebe Wasserversorgung 

und Abwasserentsorgung 
Eine Änderung der Aufgabenbereiche bleibt vorbehalten. 

Wir erwarten von Ihnen:
-  Abgeschlossenes Studium Public Management (B.A.), Di-

pl.-Verwaltungswirt (FH) oder vergleichbare Qualifikation.
-  Die Stelle ist auch für Hochschulabsolventen geeignet
-  Sehr gute Kenntnisse im Bereich des kommunalen Haus-

halts-, Kassen- und Rech-nungswesen
-  Ausgeprägtes wirtschaftliches Denken und Handeln
-  Kenntnisse bei der Anwendung von „DATEV kommunal“ von 

Vorteil
-  Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
-  Engagement, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit sowie eine 

selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise 

Unser Angebot:
- Gründliche Einarbeitung mit fachlicher Betreuung
-  Ein vielseitiges, verantwortungsvolles und interessantes 

Aufgabengebiet in einer Führungsposition.
-  Bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen eine 

Besoldung in der Besoldungsgruppe A12 bzw. eine vergleich-
bare Eingruppierung entsprechend dem TVöD

- Einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz 
mit einem hohen Grad an Selbstständigkeit

-  Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann richten Sie Ihre Be-
werbung bis spätestens 31. Mai 2021 an Gemeindeverwaltung 
Todtmoos, Bürgermeisterin Janette Fuchs, St.-Blasier-Straße 2, 
79682 Todtmoos oder per E-Mail an sekretariat@todtmoos.net.

Nähere Auskünfte erteilen Ihnen gerne 
Bürgermeisterin J. Fuchs, 07674 848-22 oder
Rechnungsamtsleiter Uwe Bonow: 07674 848-36 
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- Abgeschlossenes Studium Public Management (B.A.), Dipl.-Verwaltungswirt (FH) 
oder vergleichbare Qualifikation. 

- Die Stelle ist auch für Hochschulabsolventen geeignet 
- Sehr gute Kenntnisse im Bereich des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rech-

nungswesen 
- Ausgeprägtes wirtschaftliches Denken und Handeln 
- Kenntnisse bei der Anwendung von „DATEV kommunal“ von Vorteil 
- Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung 
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Unser Angebot: 

- Gründliche Einarbeitung mit fachlicher Betreuung  
- Ein vielseitiges, verantwortungsvolles und interessantes Aufgabengebiet in einer 

Führungsposition. 
- Bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen eine Besoldung in der 

Besoldungsgruppe A12 bzw. eine vergleichbare Eingruppierung entsprechend 
dem TVöD 

- Einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit einem hohen 
Grad an Selbstständigkeit 

- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann richten Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 
31. Mai 2021 an Gemeindeverwaltung Todtmoos, Bürgermeisterin Janette Fuchs, St.-
Blasier-Straße 2, 79682 Todtmoos oder per E-Mail an sekretariat@todtmoos.net.  
 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne 
Rechnungsamtsleiter Uwe Bonow: 07674 848-36 

Sprechzeiten der Bürgermeisterin Janette 
Fuchs 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

der nächste Sprechtag findet am  Dienstag, 27. April 2021 in 
der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr in meinem Amtszimmer im 
Rathaus statt. 

Damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger diesen Ter-
min wahrnehmen können, bitte ich zur besseren Planung 
um vorherige telefonische Terminvereinbarung mit Anga-
be Ihres Anliegens unter der Telefon-Nr. 07674/84822. 

Auch außerhalb dieser festgelegten Sprechzeiten besteht 
jederzeit die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch.

Interessierte können gerne einen Gesprächstermin über das 
Sekretariat vereinbaren.  

Bitte beachten Sie unsere Hygienemaßnahmen zum Schutz 
der Ausbreitung des Corona-Virus: 
- Beim Betreten des Rathauses ist eine Mund-Nasen-Bede-
ckung zu tragen. 
- Bitte benutzen Sie das bereitgestellte Desinfektionsmittel 
an den Eingängen um sich nach  Betreten des Rathauses die 
Hände zu desinfizieren. 

Vielen Dank! 
  
Ich freue mich auf Sie!   
Ihre 
Janette Fuchs 
Bürgermeisterin 

Spruch der Woche
„Im Licht der Ostersonne bekommen die Geheimnisse der Erde 

ein anderes Licht.“ 

- Friedrich von Bodelschwingh (1831-1910) - 

Wir sind für Sie da! 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde sind wie ge-
wohnt über E-Mail und Telefon zu den üblichen Zeiten erreichbar.

Für Ihre Anliegen, werden nach telefonischer oder schriftlicher 
Absprache individuelle Termine vereinbart. 

Die wichtigsten Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage der 
Gemeinde Todtmoos: www.todtmoos.net unter Ämterverzeich-
nis, Mitarbeiter. 

Gerne können Sie sich per E-Mail oder telefonisch melden:
Telefon: 07674 848-0
E-Mail: Sekretariat@todtmoos.net 

Der Bauhof und die Wasserversorgung der Gemeinde Todtmoos 
sind über das Bereitschaftshandy erreichbar
Bauhofleiter Siggi Opfer:  0175 7225396  
Wassermeister Wolfgang Paul:  0175 7225392    
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Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Paare, die 
nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

   

Private Treffen
Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 

• Kitas sind für den Regelbetrieb unter 
   Pandemiebedingungen offen.    
• An Grundschulen findet Präsenzunterricht 
   statt. Präsenzpflicht ist weiterhin ausgesetzt.
• Wechselunterricht für die Klassenstufen
   5 und 6 an den weiterführenden Schulen
   ist möglich. Dies gilt auch für alle Klassen-
   stufen der Sonderschulen.
 • Alle weiteren Klassenstufen der weiter-
   führenden Schulen weiterhin im 
   Fernunterricht 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen bis Klassenstufe 7 und für 
   alle Klassenstufen der Sonderpädagogischen 
   Bildungs- und Beratungszentren sind 
   weiterhin möglich. Ansprechpartner sind die 
   Schulen und Kitas vor Ort.
• Nachhilfeunterricht in Gruppen bis maximal
   5 Schüler*innen wieder möglich. 

• Kitas 
   Pandemiebedingungen offen.    
• An 

Bildung & Betreuung

Maskenpflicht
In folgenden Bereichen müssen alle Personen 
ab 6 Jahren eine medizinische Maske tragen: 
• Im öffentlichen Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In geschlossenen Räumen, die für die
   Öffentlichkeit oder für den Publikums-
   verkehr bestimmt sind
• In Arbeits-/Betriebsstätten sowie an 
   Einsatzorten
• Bei den erlaubten körpernahen 
   Dienstleistungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung und Beerdigungen
• Im Auto, bei Mitfahrten von haushaltsfremden 
   Personen (Paare gelten als ein Haushalt)
• In Arztpraxen 
• FFP2-Maske in Krankenhäusern und Pflege-
   einrichtungen. Ausnahme: Personal, das nicht 
   direkt mit Patient*innen oder Bewohner*innen 
   in Kontakt ist, ist von der FFP2-/KN95-/N95-
   Pflicht befreit.

   

• Medizinsche Maskenpflicht für alle 
   Schüler*innen sowie Lehrer*innen an Schulen 
   mit Präsenzunterricht sowie Schulhorte und 
   Nachmittagsund Nachhilfebetreuung.
• Medizinische Maskenpflicht für Personal in
   Kitas, Grundschulförderklassen, Horten und 
   Schulkindergärten. Ausnahme: Beim aus-
   schließlichen Kontakt zu Kindern.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   Unterricht im Rahmen der geltenden Kontakt-
   beschränkungen möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   können digitale Kurse anbieten. Kurse in Präsenz 
   sind möglich bei erforderlichen beruflichen 
   Aus- und Fortbildungen, Sprach- und Integrations-
   kursen sowie Nachhilfe, sofern digital nicht 
   möglich.

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 29. März

Kontaktbeschränkungen

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 28.03.2021

Weiter Öffnung in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 50* möglich:
Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen
dürfen Einzelunterricht und Unterricht für 
Gruppen mit bis zu fünf Kinder bis 
einschließlich 14 Jahre anbieten.
Besuch von Bibliotheken und Archive ohne 
Voranmeldung und Dokumentation der 
Kontaktdaten erlaubt. 

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, 
  durch das Gesundheitsamt geprüft

Lockerung in Stadt- und Landkreisen mit 
stabiler 7-Tage-Inzidenz unter 35* möglich:
Treffen von bis zu zehn Personen aus maximal 
drei Haushalten möglich. Die Kinder dieser 
Haushalte werden bis einschließlich 14 Jahre 
nicht mitgezählt.

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 
  Gesundheitsamt geprüft

• Ballett- und Tanzschulen schließen für den 
   Publikumsverkehr. Kontaktarmes Training mit 
   maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei 
   Haushalten ist gestattet. Die Kinder der beiden 
   Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen nicht 
   dazu. Paare, die nicht zusammenleben, gelten als 
   ein Haushalt. 
• Praktische Ausbildung und Prüfung (gilt für Auto, 
   Flugzeug und Boot) sind unter Hygieneauflagen 
   möglich. Alle Personen müssen eine medizinische 
   Maske oder Atemschutzmaske tragen. Theorie-
   unterricht ist nur online möglich.
• Besuch von Bibliotheken und Archiven ist mit 
   vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der 
   Kontaktdaten möglich.
• Erste-Hilfe-Kurse ist mit tagesaktuellem Schnell- 
   oder Selbsttest der Teilnehmer*innen möglich, sowie 
   ein Testkonzept für das Personal.
  

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 
  Gesundheitsamt geprüft

Verschärfte Regelungen in Stadt- und Land-
kreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von 
über 100*:  
Musik-, Kunst-, Jugendkunstschulen und Volks-
hochschulen dürfen nur noch Online-Unterricht 
anbieten.

In folgenden Bereichen müssen alle Personen In folgenden Bereichen müssen alle Personen 
ab 6 Jahren eine ab 6 Jahren eine medizinische Maske tragen: 
• Im öffentlichen Personenverkehr• Im öffentlichen Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In geschlossenen Räumen, die für die
   Öffentlichkeit oder für den Publikums-
   verkehr bestimmt sind
• In Arbeits-/Betriebsstätten sowie an 
   Einsatzorten
• Bei den erlaubten körpernahen 
   Dienstleistungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung und Beerdigungen
• Im Auto, bei Mitfahrten von haushaltsfremden 
   Personen (Paare gelten als ein Haushalt)
• In Arztpraxen 
• FFP2-Maske in Krankenhäusern und Pflege-
   einrichtungen. Ausnahme: Personal, das nicht 
   direkt mit Patient*innen oder Bewohner*innen 
   in Kontakt ist, ist von der FFP2-/KN95-/N95-
   Pflicht befreit.

EinzelhandelEinzelhandel

Regelung für offene Geschäfte:
• Hygienekonzept vor Ort muss eingehalten 
   werden.
• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für 
   den Lebensmitteleinzelhandel) 
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen
• Gesteuerter Zutritt
• Warteschlangen vermeiden.
 

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen
• Keine Isolation der Betroffenen
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für 
   Patienten*innen und Besucher*innen
• Regelmäßige, verpflichtende Tests 
   des Pflegepersonals von Alten- und 
   Pflegeheimen
• Schnell- und Selbsttests, die erforderlich sind, 
   um gewisse Dienstleistungen und Angebote 
   wahrnehmen zu können: Soweit ein negativer 
   Schnelltest erforderlich ist, muss dieser durch 
   geschulte Dritte durchgeführt und ausge-
   wertet werden oder unter Aufsicht eines 
   geschulten Drittens durchgeführt und 
   ausgewertet werden.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen
• Keine Isolation der Betroffenen

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet, 
   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office, sofern möglich 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes 
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen
   auch in Präsenz möglich 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 
   (auch im Freien)
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen

 

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet, 
   die 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office

Sonstiger Einzelhandel darf neben 
„Click&Collect“unter folgenden Bedingungen 
auch „Click&Meet“ anbieten: 
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen der 
   Corona-Verordnung
• Tragen von medizinischen Masken
• Vorherige Anmeldung sowie Terminbuchung mit 
   festem Zeitfenster
• Dokumentation der Kontaktdaten

Weitere Öffnungen in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 50* möglich:
Gesamter Einzelhandel darf unter folgenden 
Bedingungen öffnen: 
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen 
   der Corona-Verordnung
• Tragen von medizinischen Masken

Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf 
sind unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen 
der Corona-Verordnung geöffnet:

 Babyfachmärkte
 Bäckereien und Konditoreien
 Banken
 Bau-, Garten- sowie Raiffeisenmärkte
 Blumenläden
 Drogerien
 Getränkemärkte
 Großhandel
 Hörgeräteakustiker
 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten
       sowie Ersatzteilverkauf
 Lebensmittelmärkte
 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Ausführliche Liste auf » Baden-Württemberg.de

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 
  Gesundheitsamt geprüft

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Der Einzelhandel darf kein „Click&Meet“ mehr 
anbieten. „Click&Collect“ ist möglich.

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 29. März

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 28.03.2021

 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Ausführliche Liste auf » Baden-Württemberg.de
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DienstleistungenDienstleistungen Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der AHA-Regeln über die 
   gesamte Dauer
• Tragen von medizinischen Masken
• Anmelden von Veranstaltungen mit mehr 
   als 10 Personen mindestens zwei 
   Werktage zuvor bei den zuständigen 
   Behörden vor Ort. Dies gilt nicht für 
   Beerdigungen. 
• Kein Gemeindegesang in geschlossenen
   Räumen 

Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der 
   gesamte Dauer

VeranstaltungenVeranstaltungen
 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen 

im öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit 
   und Ordnung dienen
• Betriebsversammlungen
• Prüfungen und deren Vorbereitung
• Eheschließungen
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe)
• Nominierungs- und Wahlkampf-
   veranstaltungen, sowie dazugehörige 
   Unterschriftensammlungen 

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

Regelmäßig
lüften

GastronomieGastronomie
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller 
Art bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder
   Lieferung (bei Ausgangsbeschränkungen 
   bis 21 Uhr) 
• Kein Ausschank und Verzehr von 
   alkoholischen Getränken im öffentlichen 
   Raum
• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

ReisenReisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in 
       besonderen Härtefällen

Die Stadt- und Landkreise sind angewiesen, 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 Uhr per Allgemeinverfügung 
umzusetzen, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 
100 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner*innen sieben Tage in Folge bei 
einem diffusen Infektionsgeschehen über-
schritten ist und weitergehende regionale 
Maßnahmen nicht zu einem Rückgang 
geführt haben.
Ansprechpartner*innen der Stadt- und 
Landkreise auf » Baden-Württemberg.de

Ausgangsbeschränkungen
Die 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 Uhr

Ausgangsbeschränkungen

Körpernahe Dienstleistungen sind unter 
folgenden Bedingungen erlaubt: 
• Während des gesamten Aufenthalts in der
   Einrichtung und der Dauer der Dienstleistung 
   müssen alle Beteiligte medizinische Masken 
   tragen. Ist dies nicht möglich (z.B. bei einer 
   Rasur), wird ein tagesaktueller Schnell- oder 
   Selbsttest der Kund*innen sowie ein Test-
   konzept für das Personal benötigt.
• Nur mit vorheriger Terminbuchung
Weiterhin geschlossen:
 Prostitutionsgewerbe

Ausführliche Liste auf 
» Baden-Württemberg.de

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Körpernahe Dienstleistungen müssen schließen. 
Medizinisch notwendige Behandlungen sind 
weiterhin erlaubt. Friseurbetriebe dürfen geöffnet
bleiben (nur Friseurdienstleistungen).

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 29. März

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 28.03.2021

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen mit einer 
7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Schließung von Außen- und Innensportanlagen für den Amateur- 
und Freizeitsport. Individualsport auf weitläufigen Anlagen wie z.B. 
Golf weiterhin erlaubt. Gruppensport im Freien mit maximal 
5 Personen aus nicht mehr als 2 Haushalten. Kinder der beiden 
Haushalte bis einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. 
Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt. 

Kultur- und Freizeitgestaltung
Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

Geschlossen:
 Ateliers
 Ausflugsschiffe
 Camping- und Wohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos und Autokinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Opern
 Spielbanken- und hallen

SportSport

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische 
und botanische Gärten werden für den 
Publikumsverkehr geschlossen. 

Weitere Vereinfachungen in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 50* möglich:
Besuch von Museen, Galerien, Gedenkstätten,
zoologischen und botanischen Gärten ohne 
Voranmeldung und Dokumentation der 
Kontaktdaten erlaubt. 

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, 
  durch das Gesundheitsamt geprüft

Individualsport im Freien und auf Außen-
und Innensportanlagen (keine Schwimmbäder) 
mit maximal 5 Personen aus nicht mehr als 
2 Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis 
einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. 
Paare, die nicht zusammenleben, zählen als 
einen Haushalt.

Kontaktarmer Gruppensport im Freien mit 
bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre 
ist erlaubt. 

Die Benutzung der Umkleiden oder 
Aufenthaltsräume ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt. 

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Weitere Lockerungen in Stadt- und Landkreisen mit stabiler 
7-Tage-Inzidenz unter 50* möglich:
Kontaktarmer Sport im Freien und auf Außenanlagen mit maximal 
10 Personen. In Innenanlagen mit maximal 5 Personen aus nicht 
mehr als 2 Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis 
einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. 
Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt. 

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 29. März

Ansonsten sind öffentlichen und privaten 
Sportstätten für den allgemeinen Publikums-
verkehr geschlossen:

 Frei- und Hallenbäder

   Für Reha-Sport, Schulsport, Studien-
   betrieb, Profi- oder Spitzensport und 
   für dienstliche Zwecke (etwa für Polizei 
   und Feuerwehren) dürfen die 
   Einrichtungen geöffnet werden.

 Spaßbäder
 Skilifte und Gondeln
 Thermen und Saunen
 

 Theater
 Volksfeste o.ä.
 Zirkusse

Geöffnet:
 Spielplätze im Freien
 Wandern und Spazieren

Geöffnet für „Click&Collect“ sowie
„Click&Meet“:
 Wettannahmestellen

Geöffnet mit vorheriger Terminbuchung 
und/oder Dokumentation der Kontaktdaten:
 Autokino, Autotheater, Autokonzerte
 Galerien
 Museen
 Gedenkstätten
 Zoologische und botanische Gärten

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, 

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 28.03.2021
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Landkreis Waldshut gibt Überblick zu den  
aktuell geltenden Corona-Regelungen
Am heutigen Montag, 29.03.2021, sind neue Regelungen durch 
die Corona-Verordnung des Landes in Kraft getreten. Für den 
Landkreis Waldshut ergeben sich dadurch drei wesentliche Än-
derungen.
Durch die neue Corona-Verordnung zählt der Buchhandel nicht 
mehr zum Einzelhandel des täglichen Bedarfs. Für ihn gelten nun 
auch die entsprechenden Click & Collect bzw. Click & Meet Regelun-
gen. Das Land setzt damit ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs 
Baden-Württemberg um. Bei Mitfahrten von haushaltsfremden Per-
sonen im Auto gilt für alle Insassen eine Maskenpflicht (medizinische 
Maske oder FFP2-/KN95-/N95-Maske). Paare, die nicht zusammenle-
ben, gelten auch hier als ein Haushalt.

Ursprünglich sah die am Freitag vermeldete „Notbremse“ eine Ver-
schärfung der Kontaktbeschränkung vor. Diese entfällt durch die 
neue Verordnung. Es gilt damit unabhängig von der Inzidenz eines 
Landkreises die Regelung: Maximal fünf Personen aus nicht mehr 
als zwei Haushalten. Dabei zählen Kinder bis einschließlich 14 Jahre 
nicht mit. Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt.

Im Landkreis Waldshut gilt im Rahmen der „Notbremse“ somit 
Folgendes:
•	 Der Einzelhandel darf kein Click & Meet (Öffnung nach vorheriger 

Terminvergabe) mehr anbieten. „Click & Collect“ (online bestellen 
und abholen) ist möglich. Der Buchhandel gehört nicht mehr zum 
Einzelhandel des täglichen Bedarfs. Für ihn gelten nun auch die 
entsprechenden Click & Collect Regelungen.

•	 Keine Verschärfung der Kontaktbeschränkung, es gilt die allge-
meine Regelung: Maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei 
Haushalten. Dabei zählen Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht 
mit. Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt.

•	 Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Ge-
denkstätten werden für den Publikumsverkehr geschlossen.

•	 Die Nutzung von Sportanlagen für den Amateur- und Freizeitin-
dividualsport ist untersagt; dies gilt nicht für weitläufige Außen-
sportanlagen für Personengruppen.

•	 Körpernahe Dienstleistungen (Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo-, 
Sonnen- und Piercingstudios sowie kosmetische Fußpflegeein-
richtungen und ähnliche Einrichtungen) mit Ausnahme von me-
dizinisch notwendigen Behandlungen, insbesondere Physio- und 
Ergotherapie, Logopädie, Podologie und Fußpflege, sind untersagt. 
Friseurbetriebe sind ebenfalls ausgenommen und bleiben geöffnet.

•	 Der Betrieb von Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen ist nur im 
Rahmen des Onlineunterrichts zulässig.

•	 Bei Mitfahrten von haushaltsfremden Personen im Auto gilt für 
alle Insassen eine Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2-/
KN95-/N95-Maske). Paare, die nicht zusammenleben, gelten auch 
hier als ein Haushalt.

Pflegestützpunkt – Informationen und indivi-
duelle Beratung rund um das Thema Pflege   
Unter Beachtung aller hygienischen Vorschriften – nehmen die Mit-
arbeiterinnen des Pflegestützpunktes Waldshut persönliche Bera-
tungstermine wahr. Sie haben Fragen rund um das Thema Pflege, 
benötigen Unterstützung bei Antragstellung auf einen Pflegegrad, 
Unterstützung bei der Auswahl von Hilfs- und Pflegeangeboten usw.? 
Wir sind gerne persönlich, telefonisch und per Mail für Sie da.   
Folgende Außensprechstunden sind geplant: 
Montag, 19.04.2021, von 08.30 Uhr bis 10.30 Uhr im Rathaus 
Todtmoos 
  

Bitte vereinbaren Sie auch hier einen Termin! 
Für die Außensprechstunden und individuellen Terminmöglichkei-
ten rufen Sie uns bitte an. 
Ansprechpartner ist: Frau Simone Hiob, Telefon: 07751/864290 oder 
per Mail an: Simone.Hiob@landkreis-waldshut.de 
  
Weitere Daten für die Außensprechstunde in Todtmoos sind:   
03.05.2021, 14.06.2021 und der 12.07.2021 

Redaktionsschluss   
Der Redaktionsschluss für das kommende Mitteilungsblatt ist am 
Dienstag 6. April 2021 um 10:00 Uhr. 
  
Wir bitten um Beachtung! 

 

Für Sie notiert

Verzweifelter Hilferuf unserer Gastronomie 
Dieses Banner an einem Todtmooser Hotel-Restaurant spricht Bän-
de. Die Situation der Gastronomie und der Beherbergungsbetriebe-  
nicht nur in Todtmoos- ist prekär. Konkrete Perspektiven für eine Öff-
nung fehlen nach wie vor. Auch auf das wichtige Ostergeschäft muss 
schweren Herzens verzichtet werden. 

 

Mitteilungen 
anderer Behörden

Tierseuche verursacht großes Geflügelsterben  
Die von einem Geflügelhändler aus Paderborn eingeschleppte Geflü-
gelinfluenza hat bereits zu zahlreichen toten Tieren geführt. 143 Hüh-
ner, 1 Pute und 17 Wachteln sind verendet. Außerdem mussten 248 
Hühner, 9 Wachteln und 5 Enten vom Veterinäramt getötet werden. 

Am 19. März hat ein fahrendender Geflügelhändler aus dem Raum 
Paderborn, der an Klein- und Hobbyhaltungen Nutz- und Rassege-
flügel (Hühner, Enten, Gänse, Puten, Wachteln) aus seinem Trans-
portfahrzeug in verschiedenen Gemeinden des Landkreises verkauft 
hat, die Geflügelpest (Geflügelinfluenza) eingeschleppt. Beim Vete-
rinäramt haben sich inzwischen 24 Geflügelhalter gemeldet bzw. 
waren über eine Bestellliste des Händlers bekannt. Das Veterinäramt 
geht aber davon aus, dass es noch zahlreiche weitere Käufer gibt, die 
sich dringlich melden sollen.
In fast allen Betrieben ist es nach ein bis sieben Tagen nach dem Kauf 
zu den typischen Krankheitsanzeichen (Teilnahmslosigkeit, Schwä-
che, röchelnde Atmung mit Verschleimungen der Atemwege, Kopf-
schütteln und Atemnot) und Todesfällen sowohl bei den zugekauf-
ten Tieren als auch bei den bereits im Bestand befindlichen Tieren 
gekommen. Bisher liegen dem Veterinäramt von 15 dieser 24 Betrie-
be positive Geflügelpestbefunde vor. Da davon auszugehen ist, dass 
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alle Tiere auf dem Transportfahrzeug des Geflügelhändlers mit dem 
Virus infiziert waren, wurde aus Gründen der Seuchenverschleppung 
sämtliches Geflügel in den bisher bekannten Betrieben getötet und 
über die Tierkörperbeseitigung unschädlich beseitigt. Die Besitzer 
erhalten für ihre Tiere eine Entschädigung von der Tierseuchenkasse. 

Es gilt die Ausbreitung der Krankheit so schnell wie möglich zu un-
terbinden, um andere Geflügelhalter - von kleinen Hobbyhaltungen 
bis zu größeren landwirtschaftliche Geflügelhaltungen - zu schützen.
Sollte sich die Virusinfektion auch in andere Geflügelhaltungen als 
jene, die die versuchten Tiere gekauft haben, ausbreiten, müssen 
einschneidende Maßnahmen für den jeweiligen Seuchenbetrieb, 
darunter einen drei Kilometer großen Sperrbezirk und ein zehn Ki-
lometer großes Beobachtungsgebiet angeordnet werden. Alle Seu-
chenbetriebe und die Betriebe, in denen ein Verdacht des Ausbruchs 
besteht, müssen geräumt werden. Das heißt, das vorhandene Geflü-
gel wird entsprechend den tierschutzrechtlichen Vorgaben getötet 
und unschädlich beseitigt. Gleichzeitig wird alles unternommen, um 
durch Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen die Verschlep-
pung des Virus aus dem Seuchenbestand zu verhindern.  
Vorübergehende Stilllegung für Betriebe droht Für die übrigen Betriebe 
im Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet könnte in den nächsten Tagen 
eine Stilllegung drohen. Denn im Falle einer Weiterverbreitung müssen 
weitere Maßnahmen ergriffen werden, die eine Verschleppung des 
Virus über die Luft, durch Tierkontakte, Futter und Einstreu, Eier, Geflü-
gelfleisch, Einstreu etc. verhindern. Für Geflügel im Sperrgebiet würde 
dann eine Stallpflicht gelten, das heißt das Geflügel muss in den Ställen 
bleiben. Auch Geflügel aus Hobbyhaltungen darf kein Auslauf im Frei-
gelände gewährt werden. Halter sprich der Mensch ebenso bestimmte 
Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, da er durch kontaminierte Kleidung, 
Schuhe, Fahrzeuge die Seuche verschleppen kann. 
Dieses Runterfahren der Betriebe hätte vor allem für jene, die Eier 
oder Geflügelfleisch vermarkten, wirtschaftliche Folgen. Eier dürf-
ten dann beispielsweise nur mit Genehmigung über eine Packstelle 
vermarktet werden. Eine Eigenvermarktung über Hof-Verkauf und 
Haustüre oder Hofläden wäre nicht mehr möglich. 
In der Regel erkranken nur Vögel, andere Tiere wie zum Beispiel Schwei-
ne können sich nur in sehr seltenen Fällen infizieren. Der Verzehr von 
Geflügelfleisch, Eiern und sonstigen Geflügelprodukten ist unbedenk-
lich, da das Virus bei der Zubereitung bereits bei +70 ° Celsius sicher 
abgetötet wird. Grundsätzlich sollten bei der Verarbeitung von Geflü-
gelfleisch immer die allgemeinen Hygieneregeln beachtet werden. 

Dringender Aufruf: Personen, die am Freitag, 19.3.2021 bei dem 
Geflügelhändler gekauft haben, sollten sich umgehend beim Vete-
rinäramt Waldshut (Tel: 07751/865201) melden. Es gilt, die drohen-
de Gefahr einer Weiterverbreitung zu verhindern. Geflügelhalter, 
die sich bisher noch nicht beim Veterinäramt registriert haben sind 
ebenfalls aufgefordert, sich zu melden 

 
 

Aufarbeitungspflicht für frisch vom Borkenkäfer befallene Bäume 
* Beobachten * Erkennen * Handeln * Vorbeugen * 

 
Die untere Forstbehörde Waldshut informiert die Waldbesitzer im Landkreis Waldshut über die aktuelle Waldschutzsituation und 
Waldbesitzer auf, alle Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer Reduzierung des Borkenkäferbefalls führen. 
 
Sturmgeschädigte Bäume, überdurchschnittliche Temperaturen und die lange Trockenheit haben in den vergangenen Jahren eine hohe 
Borkenkäferpopulation entstehen lassen. Die Borkenkäfer haben bisher den Winter gut überstanden und werden je nach Witterungs
Mitte April mit dem Schwärmflug wiederbeginnen.  
Die Gefahr eines weiteren Anstieges der Borkenkäferpopulation mit dramatischen Folgeschäden ist außerordentlich hoch.
 
Zur Reduzierung der erwarteten Borkenkäferschäden in Ihrem Wald sind zwei Punkte entscheidend:  

 
1. Kontrollieren Sie Ihren Fichtenwald wöchentlich auf folgende Merkmale 

a. Abfallende Rindenstücke trotz grüner Krone 
b. kreisrunde Einbohrlöcher in der Rinde  
c. Vergilben und anschließende Rötung der Nadeln bzw. der Baumkronen 
d. Nadeln am Boden 
e. Bohrmehlansammlungen auf der Rinde und am Stammfuß 
f. „Spechtsiegel“ (Stellen an der Baumrinde, an der Spechte nach Borkenkäfern gesucht haben)  

 
und schlagen Sie diese Käferbäume schnellstmöglich in wenigen Tagen nach der Kontrolle ein, da aus 20 Käferbäumen innerhalb 

Aufarbeitungspflicht für frisch vom  
Borkenkäfer befallene Bäume

* Beobachten * Erkennen * Handeln * Vorbeugen *
Die untere Forstbehörde Waldshut informiert die Waldbesitzer im 
Landkreis Waldshut über die aktuelle Waldschutzsituation und ruft 
alle Waldbesitzer auf, alle Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer 
Reduzierung des Borkenkäferbefalls führen.

Sturmgeschädigte Bäume, überdurchschnittliche Temperaturen und 
die lange Trockenheit haben in den vergangenen Jahren eine hohe 
Borkenkäferpopulation entstehen lassen. Die Borkenkäfer haben 
bisher den Winter gut überstanden und werden je nach Witterungs-
verlauf, ab Mitte April mit dem Schwärmflug wiederbeginnen.
Die Gefahr eines weiteren Anstieges der Borkenkäferpopulation mit 
dramatischen Folgeschäden ist außerordentlich hoch.
Zur Reduzierung der erwarteten Borkenkäferschäden in Ihrem 
Wald sind zwei Punkte entscheidend:
1. Kontrollieren Sie Ihren Fichtenwald wöchentlich auf folgende 
 Merkmale
 a.  Abfallende Rindenstücke trotz grüner Krone
 b.  kreisrunde Einbohrlöcher in der Rinde

 c.  Vergilben und anschließende Rötung der Nadeln bzw. der 
  Baumkronen
 d.  Nadeln am Boden
 e.  Bohrmehlansammlungen auf der Rinde und am Stammfuß
 f.  „Spechtsiegel“ (Stellen an der Baumrinde, an der Spechte 
  nach Borkenkäfern gesucht haben)

und schlagen Sie diese Käferbäume schnellstmöglich in 
wenigen Tagen nach der Kontrolle ein, da aus 20 Käferbäumen 
innerhalb eines Jahres 8000 befallene Käferbäume werden. An-
derenfalls gefährden Sie Ihren Wald und den Ihrer Nachbarn.

2.  Nehmen Sie mit Ihrem Revierleiter Kontakt auf. Er unterstützt 
Sie beim Holzeinschlag, hilft bei der Koordinierung der Holz-
vermarktung und berät Sie bei Fragen zu Holzlagerung, Ab-
transport des Holzes, Einsatz von Pflanzenschutzmitteln etc.

Gemeinsam können wir unseren Wald erhalten!
Weitere Informationen: Revierleiter Georg Freidel: 

Handy 0173 6244791
www.landkreis-waldshut.de/Kreisforstamt

www.landkreis-waldshut.de/Kreisforstamt 
 

 

Notdienst/  
Beratung und Hilfe

Ärztlicher Notdienst:   
Notruf 112 - Ihre Verbindung zu DRK-Rettungsdienst und 
Feuerwehr bei Gefahr 
Die Notrufnummer 112 ohne Vorwahl ist in ganz Deutschland und 
vielen weiteren europäischen Ländern Ihre direkte Verbindung zur 
Integrierten Leitstelle. Bei Feuer, bei Unfall mit Verletzten oder bei 
plötzlichen schweren gesundheitlichen Problemen erreichen Sie 
mit der Telefonnummer 112 am Tag und in der Nacht die Integrier-
te Leitstelle, welche sofort Hilfe zu Ihnen schickt. 

Bitte machen Sie folgende Angaben:  
•	 Wo  ist der Notfall/Unfall/Brand?
•	 Was  ist geschehen?
•	 Wie viele  Verletzte/Betroffene sind zu versorgen?
•	 Welche  Verletzungen oder Krankheitszeichen haben die Be-

troffenen?   

Wichtig  zum Schluss:  
•	 Warten  Sie immer auf Rückfragen der integrierten Leitstelle!   
Missbrauch des Notrufes, etwa für Scherze, wird bestraft.   
===========================================   
Ärztlicher Wochenenddienst: 116 117 
Zahnärztlicher Notdienst: 0180 322 255 530 

 
Notdienstplan vom 02.04.2021 bis 09.04.2021 
Freitag, 02.04.2021: Bad-Apotheke Maulburg 
Tel.: 07622 - 67 41 60 
Hauptstr. 43, 79689 Maulburg 
Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr   
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Samstag, 03.04.2021: Thoma-Apotheke Bernau 
Tel.: 07675 - 6 27 
Im Moos 1, 79872 Bernau im Schwarzwald 
Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr 
  
Sonntag, 04.04.2021: Bahnhof-Apotheke Schopfheim 
Tel.: 07622 - 81 34 
Scheff elstr. 12, 79650 Schopfheim 
So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr 
  
Montag, 05.04.2021: Hotzenwald-Apotheke Rickenbach 
Tel.: 07765 - 6 88 
Kirchstr. 13, 79736 Rickenbach 
Mo. 08:30 bis Di. 08:30 Uhr 
  
Dienstag, 06.04.2021: Wiesental-Apotheke Zell 
Tel.: 07625 - 9 26 20 
Schopfheimer Str. 5, 79669 Zell im Wiesental 
Di. 08:30 bis Mi. 08:30 Uhr 
  
Mittwoch, 07.04.2021: Apotheke am Wehrahof 
Tel.: 07762 - 7 08 97 46 
Hauptstr. 4-6, 79664 Wehr, Baden 
Mi. 08:30 bis Do. 08:30 Uhr 
  
Donnerstag, 08.04.2021: Schwarzwald-Apotheke Todtnau 
Tel.: 07671 - 89 93 
Friedrichstr. 1, 79674 Todtnau 
Do. 08:30 bis Fr. 08:30 Uhr 
  
Freitag, 09.04.2021: Dom-Apotheke St. Blasien 
Tel.: 07672 - 14 17 
Todtmooser Str. 11, 79837 St. Blasien 
Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr 
 
 

IBB Sprechstunde 
Die IBB-Stelle Waldshut informiert: 
Auch weiterhin können Beratungsgespräche wegen der Coron-
apandemie leider nur telefonisch stattfi nden. Sobald die Kon-
taktbeschränkungen aufgehoben werden, wird wieder eine 
persönliche Beratung möglich sein.   
Die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch 
erkrankte Menschen und ihre Angehörigen bietet für 
die nächste Zeit nur noch telefonische Beratungsgespräche an. Die-
se sind dafür immer, während der Woche, möglich. Die 
Sprechstunde ist nicht an bestimmten Tagen gebunden.   
Sie können uns unter Telefon 07751 / 9151110 (Anrufbeantworter) 
24 Stunden täglich erreichen oder 
zu Bürozeiten unter Telefon 07751 / 86-4254.   
www.ibb-stelle waldshut.de 
  
   
Allgemeiner Hinweis:   
Wir weisen darauf hin, dass vorläufi g noch nicht alle Sprechstunden 
stattfi nden.    

Telefonisch sind die Beratungsstellen wie folgt erreichbar:  
•	 SKM Waldshut-Tiengen, Telefon: 07751/98000888, 

Fax: 07751/8000889, Email: SKM.Waldshut@t-online.de
•	 Arbeitsgericht Lörrach, Telefon: 07621/924710
•	 Jugendamt Waldshut, Telefon: 07751/86-4301, 

Fax:  07751/86-4399, 
Email: katrin.kuestler@landkreis-waldshut.de

•	 VdK-Sozialrechtsschutz gGmbH
Beratung im Sozialrecht: Vorerst fi nden keine Beratungen in der 
VdK-Servicestelle, Bahnhofstraße 12 statt, nähere Informationen 
erhalten Sie unter Tel. 0 77 41 / 96 98 73-0.   

Die jeweiligen Behörden bitten um Ihr Verständnis. 

Müll/ Umwelt

Abfuhrtermine 
Blaue Tonne Dienstag, 06. April 2021 
Biotonne Dienstag, 06. April 2021 
  
Vorankündigung 
Restmüll Montag, 12. April 2021 
 
Biotonne Montag, 19. April 2021 
Gelbe Säcke Montag, 19. April 2021 
  
 
Verschiebung der Müllabfuhr an den 
Osterfeiertagen   
Aufgrund der Osterfeiertage wird die Müllabfuhr und die Biomüllab-
fuhr entsprechend der üblichen Feiertagsregelung verlegt. 
Diese Verschiebung ist im aktuellen Müllkalender, in der Ab-
fall-App und der Homepage des Landkreises Waldshut bereits 
berücksichtigt.  
Die Verschiebung erfolgt um jeweils einen Tag wie folgt:   
Von Karfreitag, den 02.04.2021 auf Samstag, den 03.04.2021 und   
von Ostermontag, den 05.04.2021 auf Dienstag, den 06.04.2021, 
von Dienstag, den 06.04.2021 auf Mittwoch, den 07.04.2021, 
von Mittwoch, den 07.04.2021 auf Donnerstag, den 08.04.2021, 
von Donnerstag, den 08.04.2021 auf Freitag, den 09.04.2021, 
von Freitag, den 09.04.2021 auf Samstag, den 10.04.2021. 
  
 

Die Bücherei 
Ökum. öffentliche Bücherei

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
leider muss die Bücherei bis auf weiteres geschlossen bleiben! 
Ihr Bücherei-Team 
i.A. Claudia Pässler 
  
 

Heimatmuseum

Aufgrund der aktuellen Situation bleibt das 
Heimatmuseum geschlossen!    
Die Maßnahme erfolgt zum Schutz der 
Gesundheit und zur Sicherheit aller Bürger. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
  
Gemeindeverwaltung Todtmoos 
  
 

Schaubergwerk- 
Hoffnungsstollen 

Aufgrund der aktuellen Situation bleibt das 
Bergwerk vorläufi g geschlossen!    
Die Maßnahme erfolgt zum Schutz der 
Gesundheit und zur Sicherheit aller Bürger. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
  
Gemeindeverwaltung Todtmoos 
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Liebe Partnerinnen, liebe Partner,   
auch das diesjährige Osterfest ist geprägt durch die Pandemie und 
wird sicher wieder anders sein als gewohnt. Wir hoffen jedoch sehr, 
dass wir bald wieder Gäste für Todtmoos begeistern dürfen. #zem-
mehebe ist immer noch sehr wichtig in dieser, mit vielen Einschrän-
kungen betroffenen Zeit. Nutzen Sie die abwechslungsreichen An-
gebote unserer Gastronomiebetriebe zu Ostern und lassen Sie ihre 
Küche kalt. Ostergeschenke erhalten Sie bei dem Angebot Click & 
Collect des örtlichen Handels. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes und friedvolles 
Osterfest.   
Ihr Team der Hochschwarzwald Tourismus GmbH 
Tourist-Information Todtmoos 
  
Neues aus Ihrer Tourist-Information 
Liebe Gastgeberinnen, liebe Gastgeber,   
wir befinden uns aktuell in besonders schweren Zeiten im Tourismus. 
Dennoch ist die Lust am Reisen ungebrochen. Uns erreichen viele 
Anfragen von potentiellen Gästen. Darum ist es umso wichtiger, 
dass die Eintragungen im Online-Gastgeberverzeichnis korrekt und 
auf dem neuesten Stand sind. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und 
überprüfen Sie Ihre Einträge. Gern sind wir Ihnen dabei behilflich. 
Kontaktieren Sie uns per Mail an todtmoos@hochschwarzwald.de. 
Viele Änderungen lassen sich auch am Telefon abklären. Vereinbaren 
Sie einen Termin mit uns.   
Ihr Team der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, 
Tourist-Information Todtmoos 

  
Öffnungszeiten unserer Tourist-Information:   
Auch wir gehören zu den Anbietern, welche aufgrund des Lock-
downs nicht öffnen dürfen. Unser Büro ist für den Publikumsverkehr 
leider geschlossen. Gern stehen wir Ihnen jedoch von Montag – 
Freitag von 9 – 16 Uhr telefonisch unter 07652-1206-8540 zur Ver-
fügung. An den Wochenenden, sowie am Karfreitag, 02.04.21 und 
Ostermontag, 03.04.2021 ist unser Büro nicht besetzt. 

  
Click & Collect 
Gern möchten wir Ihnen auch die Möglichkeit einer Abholung an-
bieten, z.B. ReserviX Gutscheine, etc. Nach vorheriger Bestellung 
per E-Mail (todtmoos@hochschwarwald.de) oder Telefon (07652 – 
1206 – 8540) bieten wir diesen Service täglich von Montag - Freitag 
von 11 – 12 Uhr an. 

  
#zemmehebe ist wichtiger denn je 
Unterstützen Sie Ihre Anbieter vor Ort! Nutzen Sie die „click und 
collect“- Angebote des Einzelhandels und lassen Sie sich von den 
leckeren Angeboten der Gastronomie verwöhnen beim Essen to go! 
  
  
DTV-Klassifizierung von Ferienhäusern,  
Ferienwohnungen und Privatzimmern sowie 
Pfoten für die Hundefreundlichkeit   
Sehr geehrte Damen und Herren,   
die Hochschwarzwald Tourismus GmbH bietet in diesem Jahr erneut 
allen Vermietern die Möglichkeit an, eine Klassifizierung ihrer Feri-
enhäuser, Ferienwohnungen oder Privatzimmer nach den Richtli-
nien des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) durchzuführen. An 
der DTV-Klassifizierung können alle Anbieter von Privatzimmern bis 
einschließlich neun Betten sowie Anbieter von Ferienhäusern und 
Ferienwohnungen in Deutschland teilnehmen. 

Nicht nur Sterne für die Ausstattung, sondern auch Pfoten für die 
Hundefreundlichkeit können seit Herbst 2020 erzielt werden. Der 
Deutsche Tourismusverband (DTV) hat in Kooperation mit dem 
Tierportal Deine Tierwelt die erste bundesweite Klassifizierung von 
hundefreundlichen Ferienunterkünften gestartet. Initiiert wurde das 
neue Qualitätssiegel von der GLC Glücksburg Consulting AG.   
Der Deutsche Tourismusverband (DTV) gibt vor, dass alle drei Jahre 
die Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Privatzimmer erneut klas-
sifiziert werden müssen. Die DTV-Klassifizierung ist nach wie vor 
freiwillig. Die Pfoten-Klassifizierung kann nur an Beherbergungsbe-
triebe vergeben werden, die bereits über eine gültige bestehende 
Klassifizierung durch ein bundesweit anerkanntes Klassifizierungs-
system (z.B. DTV-Klassifizierung) verfügen oder diese gemeinsam 
mit der Pfoten-Klassifizierung erstmalig erlangen. 
Mit dem Erklärvideo zur DTV-Klassifizierung und nachfolgenden Links 
zur Pfoten-Klassifizierung können Sie sich ganz einfach über die Vor-
teile der Sterne und den Ablauf der Klassifizierung informieren. 
https://www.youtube.com/watch?v=D80r4BD0AHw&feature=you-
tu.be 
www.deinetierwelt.de/pfoten-klassifizierung 
www.deutschertourismusverband.de/qualitaet/pfoten-klassifizie-
rung.html.   
Gerne können Sie den aktuellen Kriterienbogen, sowie die Min-
destkriterien im Internet unter www.deutschertourismusverband.
de (DTV-Klassifizierungen – Ferienwohnungen und Privatzimmer) 
herunterladen oder diesen in den Tourist-Informationen der Hoch-
schwarzwald Tourismus GmbH abholen.   
Die Klassifizierung wird durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Tourist-Informationen der Hochschwarzwald Tourismus GmbH 
in den Monaten April und Mai durchgeführt.   
Gerne erhalten wir eine Rückmeldung von Ihnen, wenn Sie sich klas-
sifizieren lassen möchten.   
Eine Teilnahme Ihrerseits an der Klassifizierung würde uns sehr freu-
en und wir stehen Ihnen für jegliche Fragen gerne zur Verfügung. 
Sie erreichen uns in der Tourist-Information Todtmoos unter der Tele-
fon Nummer 07652-1206-8540 
 
  

Kirchliche  
Nachrichten

Katholische Kirche

Kath. Kirche Kath. Pfarramt und Sekretariat: 
Kurparkweg 8, 79682 Todtmoos 
Telefon:  07674/462 
Telefax:  07674/451 
Email:  sekretariat@pfarramt-todtmoos.de 
Homepage:  www.wallfahrtskirche-todtmoos.de 
 www.se-todtmoos-bernau.de 
  
Freitag 02.04. Karfreitag  
7:00 Uhr  Frühschicht 
9:00-10:00 Uhr  Beichtgelegenheit 
11:00 Uhr  Kreuzweg der Kinder 
15:00 Uhr  Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu, anschl. 
 Beichtgelegenheit 
 
Samstag 03.04.   
9:00 Uhr  Beichtgelegenheit 
21:30 Uhr  Feier der Hl. Osternacht – Hl. Messe 
 
Sonntag 04.04. Ostersonntag 
9:00 Uhr  Rosenkranz 
9:30 Uhr  Feierlicher Ostergottesdienst für die Seelsorge-
 einheit und Wallfahrer 
11:00 Uhr  Hl. Messe 
15:00 Uhr  Feierliche Ostervesper 
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Montag 05.04. Ostermontag 
9:00 Uhr  Rosenkranz 
9:30 Uhr  Hl. Messe für die Seelsorgeeinheit und Wallfahrer    
11:00 Uhr  Hl. Messe 
 
Dienstag 06.04.  KEINE Messfeier  
 
Mittwoch 07.04.  
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
9:00 Uhr  Hl. Messe 
 
Donnerstag 08.04. Gebetstag um Geistliche Berufungen  
14:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
15:00 Uhr  Hl. Messe um gute und zahlreiche Priester.- und 
 Ordensberufungen mit Predigt und Aussetzung 
 
Freitag 09.04.   
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
9:00 Uhr  Wallfahrtsmesse, anschl. Aussetzung und 
 Barmherzigkeitsrosenkranz 
15:00-16:00 Uhr  Beichtgelegenheit 
  
 

Evangelische  
Kirchengemeinde Todtmoos

Ostersonntag, 04.04.21 
6:45 Uhr  Auferstehungsfeier mit Osterfeuer  (ab 6.30 Uhr)
 im Freien vor der Kirche 
 (Diakon Jürgen Bendig)  

Liebe Todtmooser Gemeindeglieder, liebe Leser*innen, 
der Kirchengemeinderat hat sich in seiner Sitzung am 19.3.2021 in-
tensiv über die Durchführung von Gottesdiensten in der Karwoche 
und an Ostern in unserer „Kirche des guten Hirten“ beraten. Er kam 
schweren Herzens zum Entschluss, dass er unter der aktuellen sich 
verschärfenden Pandemieentwicklung in den kommenden Wochen 
keine Präsenzgottesdienste in unserer Kirche verantworten kann. 
Weiterhin finden Sie für jeden Sonntag und Feiertag aktuell neu aus-
gearbeitet einen Ablauf von Gebeten, Liedern, Bibeltext und Aus-
legung mindestens zwei Tage vorher auf unserer Homepage oder 
gedruckt in der Kirche zum Mitnehmen.
Unsere Kirche ist tagsüber immer geöffnet. 
  
Herzlich laden wir zur Auferstehungsfeier mit Osterfeuerim Frei-
en  am Ostersonntagmorgen um 6.45 Uhr auf dem Platz vor un-
serer Kirche ein. Ab 6.30 Uhr brennt das Osterfeuer. Halten Sie bitte 
während der ca. 30 minütigen Feier ausreichend Abstand mit Maske. 
Sie brauchen sich nicht anzumelden. 
  
Darüber hinaus haben wir für die Monate April und Mai jeweils einen 
Präsenzgottesdienst in unserer „Kirche des guten Hirten“ angesetzt: 

Sonntag, den 25.4., um 10.00 Uhr 
Pfingstsonntag, den 23.5., um 10.00 Uhr 

Nähere Angaben und Verhaltensregeln finden Sie auf unserer Home-
page ev-kirche-todtmoos.de. Ebenso finden Sie dort auch Hinweise 
auf ev. Gottesdienste in den umliegenden Kirchengemeinden und 
im Internet. 
Sollten Sie ein anderes Anliegen haben, scheuen Sie sich nicht, bei 
uns persönlich anzurufen.
Ev. Pfarrbüro: Tel. 371; Email: todtmoos@kbz.ekiba.de 
Diakon Jürgen Bendig 
  
„Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu 
Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle“  
Offenbarung 1, 18 
  
 

Vereinsnachrichten

Trachtenkapelle Todtmoos

FROHE OSTERN wünscht die Trachtenkapelle 
Todtmoos   
Liebe Ehren- und Passivmitglieder, liebe Einheimische,   
diese Osterzeit ist für uns Musikerinnen und Musiker der Trachtenka-
pelle eine seltsame Zeit. Statt fleißig gemeinsam zu proben und uns 
auf das anstehende traditionelle Osterkonzert zu freuen, steht unser 
Vereinsleben seit über 1 Jahr nahezu still. Es ist eine bedrückende 
und anstrengende Zeit für uns alle. Trotz allem möchten wir es nicht 
versäumen Euch und Ihnen allen FROHE OSTERN und schöne Feier-
tage zu wünschen. Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Passivmit-
gliedern, die uns auch in dieser schwierigen Zeit weiterhin die Treue 
halten und uns finanziell unterstützen.   

Wir hoffen sehr, dass wir im Sommer wieder für Euch musizieren 
dürfen und wir Euch 2022 wieder herzlich zu unserem traditionellen 
Osterkonzert in die Wehratalhalle einladen dürfen.   

Bis dahin bleiben Sie alle gesund und Frohen Mutes !   
Ihre Trachtenkapelle Todtmoos  
 

Infoveranstaltung
am Samstag, 10. April 2021 bei uns im Gerätehaus.
Wir stehen, zwischen 10 und 14 Uhr mit allen wichtigen Infos für dich 
bereit!

Was sonst  
noch interessiert

KlangSpielWald Dachsberg 
KlangSpielWald Dachsberg lädt zu einem Oster-„Pop-up“ Weg ein. 
Dies ist ein temporär eingerichteter 2km langer Themenpfad rund 
um den Dietlisberg in Dachsberg-Wittenschwand mit Klanginstal-
lationen zum Entdecken, Spielen und Rätsel-lösen. Der Weg ist ab 
Ostern aufgebaut und bleibt mindestens 2 Wochen lang bestehen. 
Er kann jederzeit eigenständig und unabhängig einer Veranstaltung 
besucht werden. Bitte beachten Sie bei Ihrem Besuch unbedingt auf 
die geltenden Corona-Regeln. Weitere Infos auch auf www.klang-
spielwald.de. Viel Freude bei der Ostereier-Klang-Suche! 
 
  

Lebenshilfe

Lebenshilfe Südschwarzwald e. V.  
Wege gestalten. Gemeinsam.   
Verwaltung und Geschäftsstelle 
Montag – Donnerstag 08 – 15 Uhr 
Freitag 08 – 12 Uhr 
Scheuerlenstraße 7, 79822 Titisee-Neustadt 
07651 93 626 0 
j.fehrenbach@lebenshilfe-ssw.de     

Freiwillige Feuerwehr Todtmoos
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Gruppenangebote und Persönliche Angebote Landkreis Waldshut
Montag – Freitag 09 – 15 Uhr 
Nagaistraße 3, 79713 Bad Säckingen 
07761 99 87 731 
pa.wt@lebenshilfe-ssw.de   

Fachbereich Arbeit 
Montag – Freitag 09 – 15 Uhr 
Leitung Joachim Lischka 
Säckingerstraße 3, 79725 Laufenburg 
07763 92 91 028 
arbeit@lebenshilfe-ssw.de 

Interdisziplinäres Beratungs- und Frühförderzentrum 
Montag – Freitag 09 – 15 Uhr 
Leitung Cornelia Zühlke-Martin 
Zeppelinstraße 2, 79761 Waldshut-Tiengen 
07741 634 80 
bfz@lebenshilfe-ssw.de   

Auch in Zeiten von Corona lassen wir Sie nicht allein!
Mit unseren Angeboten des Familienunterstützenden Dienstes sind 
wir für Sie da – gerade auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten
•	 Sie brauchen eine Begleitung oder Assistenz für Ihren Arztbesuch 

oder andere Erledigungen? Wir sorgen für eine passgenaue Ver-
mittlung einer Begleitperson

•	 Sie brauchen mal einen Tapetenwechsel und / oder haben Lust 
auf einen Ausflug in die Natur? Wir unterstützen Sie mit unserer 
Freizeitbegleitung

•	 Sie können oder möchten zurzeit Ihre Wohnung nicht verlassen? 
Wir erledigen Boten- oder Behördengänge für Sie oder kaufen für 
Sie ein.

•	 Sie betreuen ein Familienmitglied mit Behinderung und brauchen 
mal Zeit für sich? Wir betreuen Ihren Angehörigen im häuslichen 
Umfeld

•	 Sie wissen nicht, welche finanziellen Unterstützungsmöglichkei-
ten Ihnen zur Verfügung stehen? Wir beraten Sie und unterstützen 
Sie bei der Beantragung von Leistungen

 Sie haben Interesse? Dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Katja Backschat
Leitung Gruppenangebote und Persönliche Angebote   

Sie machen den Unterschied!
Die Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung lebt vom ehren-
amtlichen Engagement vieler Menschen, ganz egal, ob jung oder alt. 

Daher suchen wir Sie!! Wir freuen uns, wenn Sie Lust haben, mitzu-
machen und durch Ihr ganz persönliches Engagement zeigen wol-
len, was gelebte Teilhabe ist. Im Gegenzug dürfen Sie sich auf jede 
Menge Spaß und eine sinnvolle Tätigkeit freuen. 
Sie haben Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Gruppenangebote/Persönliche Angebote
Fachbereich Arbeit 

Was soziales für ein Jahr ? Mal reinschnuppern und Geld verdienen?
Für unseren Schulkindergarten Hotzenplotz in Laufenburg/Rhina su-
chen wir einen engagierten Bundesfreiwilligen (m/w/d) ab 01.09.21.
Weitere Infos über den Schulkindergarten Hotzenplotz findest du 
unter: www.lebenshilfe-ssw.de
Für Fragen steht dir Johanna Fehrenbach, Telefon (07651) 93 626-0 
gerne zur Verfügung. 

Arbeitsassistenz (m/w/d) gegen steuerfreie Aufwandsentschä-
digung gesucht
Zur regelmäßigen Unterstützung im Arbeitsleben suchen wir für ei-
nen jungen Mann im Rollstuhl eine Arbeitsassistenz. 
Ausführliche Infos unter www.lebenshilfe-ssw.de/jobs 
  
 
Was tun bei ARTHROSE? 
Ein künstliches Kniegelenk schenkt vielen Arthrose-Betroffenen ein 
neues Leben. Aber leider haben nicht alle Patienten dieses Glück. 
Woran liegt das? Was ist beim Knie anders als bei der Hüfte, und was 
sollte man vor und nach dem Eingriff gut bedenken? Kann man auch 
selbst etwas zur langen Haltbarkeit des neuen Gelenks beitragen? 
Auf diese wichtigen Fragen und zu allen anderen Anliegen bei Ar-
throse gibt die Deutsche Arthrose-Hilfe wertvolle

Hinweise, die jeder kennen sollte. Sie fördert zudem die Arthrosefor-
schung bundesweit mit bisher über 400 Forschungsprojekten und 
einer Stiftungsprofessur.

Eine Sonderausgabe ihres Ratgebers „Arthrose-Info“ mit vielen nütz-
lichen Empfehlungen bei Arthrose kann kostenlos angefordert wer-
den bei: Deutsche ArthroseHilfe e.V., Postfach 110551, 60040 Frank-
furt/Main (bitte gern eine 0,80-€-Briefmarke für Rückporto beifügen) 
oder auch per E-Mail unter: service@arthrose.de (bitte auch dann 
gerne mit vollständiger Adresse für die Zusendung der Unterlagen). 

Ende
des redaktionellen Teils



SO GEHT ES: 
1. Bohre mit der Stricknadel ein Loch in die Kugeln 
und stecke sie auf die Enden deiner Bunt- 
oder Bleistifte. 

2. Verziere deine Stiftköpfe nun, wie es dir 
gefällt. Du könntest zum Beispiel eine 
Maus, einen Clown oder einen Bären basteln! 
Die Gesichter kannst du mit bunten Farben
aufmalen. Zeichne kleine Ohren 
(siehe Abb. 1) auf das Tonpapier, schneide 
sie aus und klebe sie an. 

Haare bekommen deine Stiftköpfe, indem 
du Zahnstocher halbierst und in die 
Kugeln steckst oder Wollreste anklebst. 
Aus Pfeifenreinigern kannst du Fühler
und Hörner basteln. Eine Nase 
bekommt dein Stiftkopf 
mit einer bunten Stecknadel. 
Mit kleinen Hütchen aus 
Filz oder Schleifen aus 
Geschenkband werden deine 
neuen Begleiter zu echten 
Hinguckern!

DAS BRAUCHST DU:
•kleine Styropor- oder Pappmascheekugeln 

•Stricknadel mit 8 mm Durchmesser 
•buntes Tonpapier 

•für die Dekoration: z. B. Pfeifenreiniger, 
Woll-, Stoff- und Filzreste und Geschenk-

band 
•bunte Stecknadeln, Zahnstocher 

•Klebstoff •und natürlich Bunt- oder Bleistifte 

Primo- 

Kids Bastelstunde



Samira T., Gesundheits- und Krankenpflegerin Philipp B., Altenpfleger

Menschen in Gesundheitsberufen arbeiten nah am Menschen und 
sollten sich vor Erkrankungen schützen. Nutzen Sie verlässliche 
Informationen, um Ihre Impfentscheidung zu treffen. Diskutieren Sie 
auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Pflege. Mehr zum 
Thema Impfen finden Sie hier: corona-schutzimpfung.de
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Wohnung oder Haus von privat zu kaufen gesucht. 
(Sie könnten als Mieter weiterhin darin wohnen) 

Kaufpreisangebot ca. € 2.200,00/m² Wohnfläche +
Grundstück     •     Bitte Infos: direkt@brunostaerk.de

Oberstudienrat (NR, ohne Haustier) 

sucht kl. 1-2-Zi.-Wohnung 
in OT Prestenberg, Rütte, Hintertodtmoos, Höfle. 

Tel. 0175 6565272 (rufe gerne zurück) 

Lust auf Pizza oder Pasta 
Wir liefern jeden Tag von 16.00 bis 20.00 Uhr
Samstag und Sonntag von 12.00 bis 20.00 Uhr 

innerhalb der Gemeinde Todtmoos 
Keine Mindestbestellung 

Lieferkosten 5,00 € pro Bestellung  
Abholung möglich 

Bestellung unter 

07674 224 
Pizzeria Ratsstüble

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 



Gutes Essen aus der Metzgerei vom 05.04. - 10.04.2021
Täglich         Nudelsuppe                                                 € 2,90
Wochentag:  Gericht:                                                                                                  €/Port.
Mo.,  05.04.  F e i e r t a g
Di.,   06.04.   Paniertes Schnitzel
                   mit Pommes und Salat                                   6,00

Mi.,   07.04.   Schweinefilet, Pfeffersoße
                   mit Spätzle und Salat                                     6,50
                   Eisbein mit Sauerkraut                                5,40

Do.,  08.04.   Gulasch
                   mit Nudeln und Gemüse                                6,00
                   ½ gegrilltes Hähnchen                                 3,50

Fr.,   09.04.   Fischteller
                   mit Kartoffeln und Spinat                                5,80
                   Gegrillte Schweinshaxe                               5,00

Sa.,  10.04.    Grillsteak
                   mit Nudelsalat                                                4,90

Solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten.

Filiale Todtmoos • Bergleweg 2
Bitte beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten

geöffnet: Montag-Donnerstag 8.00-14.00 Uhr, Freitag 8.00-18.00 Uhr, Samstag 8.00-13.00 Uhr

Edelbert Waßmer
Rohmatt 28 • 79685 Häg-Ehrsberg • Tel. 07625  98359 • Fax: 98250

Angebot vom 08.04.2021 bis 10.04.2021
✓ Rinderhuft mariniert/natur                                                1 kg     24,80 €
✓ Kalbsgulasch                                                        1 kg     15,80 €
✓ Hähnchenbrüstle mariniert/natur                                 1 kg    13,10 €
✓ Rinderspießle                                                       1 kg     16,80 €
3 Klöpfer                                                                   100 g        0,98 €
✓ Fleischwurst                                                                              100 g        0,98 €
✓ Fleischkäseaufschnitt                                 100 g        1,10 €
✓Bunter Wurstsalat                                        100 g        1,10 €
✓ Butterkäse                                                    100 g 0,98 €
                                                                                 

Filiale Zell-Atzenbach                                Filiale Zell Schönauer Str.      Filiale Todtmoos
Tel. 07625/385, Fax: 07625/8559         Tel. 07625/560                 Tel. 07674/393, Fax 07674/8991

@-Mail-Adresse: info@dorfmetzgerei.de 
Unsere Angebote finden Sie auch unter www.dorfmetzgerei.de

Spartüte 6,00 € vom 06.04. - 07.04.2021
500 g Schweineschnitzel  •  125 g Schinkenwurst  •  125 g Edamer

Ehepaar mittleren Alters sucht Haus 
zur Miete in mobilfunkarmer Umgebung.

Tel. 07675/4039959 oder 07674/4059998

ACHTUNG ZAHNGOLD   
Zahle bis zu 60,- € pro Zahnbrücke 

Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck   
Zinn und versilbertes Besteck, zahle bar, komme gleich.

Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6 

Tel. 07762 
5 11 88
Rollstuhltaxi

Diebstahl von unserer Baustelle in Todtmoos!!
Atlas Radlader AR 72C int. Nr. 18. 

Technische Daten des Radladers: 
Typ: AR 72 C   
Serien-Nr.: 0 7220 9987 00 
Serien-Nr.: (Deutz-Verbrennungsmotor: F4 L 912) 
Motor-Nr.: 80 65 6 43 
Farbe: Maisgelb lackiert 
Schnellwechsler Radlader sehr ausgeschlagen
Über Hinweise jeder Art vorab herzlichen Dank!
LIENHARD GmbH & Co. KG
Tief- und Rohrleitungsbau, 79761 Waldshut-Tiengen
Tel.: 07741 / 60 96-11, www.lienhard-tiefbau.de
E-Mail: info@lienhard-tiefbau.de


